
Sanierungsauftakt

Städtebauliche Erneuerung 

ĂOrtskernñ in Schlaitdorf
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γWer ist die STEG?

γWas bedeutet städtebauliche Sanierung?

γWelche Ideen und Konzepte gibt es für Schlaitdorf?

γWelche Rechte und Pflichten gibt es im Sanierungsgebiet?

γWie profitieren Sie als Eigentümer:in von der Sanierung?

γIhre Fragen an uns 



3

Elisa Dauben

Projektleiterin Stadterneuerung

die STEG

Abteilung Stadterneuerung

Steffen Brenner

Bautechniker

die STEG

Abteilung Stadterneuerung

Ihr Team der STEG

über

 1.000
Projekte

Erfahrung
seit 

1961

450
Kunden

120 
Mitarbeitende
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Standorte

die STEG Stadtentwicklung GmbH

                   Geographie                                   Betriebswirtschaft

       Bautechnik               Landschaftsplanung

    Vermessungstechnik                                 Geoinformatik

             Bauingenieurwesen                   Stadtplanung

       Raumplanung                Verwaltung

Partizipation       Architektur                  Immobilienwirtschaft
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Ziele

γ Revitalisierung der Innenstädte/Ortskerne

γ Verbesserung der Wohn- und Arbeitsverhältnisse

γ Erhalt und Ausbau der Infrastruktur, Straßen- und 

Grünflächen

γ Revitalisierung von Brachflächen

γ Klimaschutz und Klimaanpassung

Kennzeichen

γ Gebiets- und objektbezogene Maßnahmen

γ Mitwirkung der Beteiligten

γ Langfristige finanzielle Abwicklung

Instrumente

γ Rechtsvorschriften

γ Bezuschussung als Anreiz

Warum ein Sanierungsgebiet?
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Kenndaten der Sanierungsmaßnahme

üBewilligter Förderrahmen:  1.166.667,00 ú

ĂLandessanierungsprogrammñ (LSP)

γ60 % Finanzhilfe Bund und Land 700.000,00 ú

γ40 % Eigenanteil Kommune 466.667,00 ú

üBewilligungszeitraum (BWZ):

01.01.2024 bis 30.04.2033

üAufstockung der Finanzhilfe und Verlängerung des 

BWZ sind möglich.

2022/23 Grobanalyse (ISEK) + Antragstellung

Ortsbegehung
Beurteilungsgrundlage
Antrag Städtebauförderung

2024/25 Vorbereitende Untersuchungen

Bestandsaufnahme
Bürgerbeteiligung
Sanierungssatzung

2025 Sanierungsdurchführung

Planerische Konkretisierung
Beratung der Eigentümerinnen und Eigentümer
Umsetzung von Maßnahmen

2035

Sanierungsabschluss

Abrechnung
Dokumentation
Satzungsaufhebung
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Rückblick

Auftaktveranstaltung am 17.09.2024

Gebietsrundgang mit dem MLW und RP Stuttgart



Welche Ideen und Konzepte gibt es für 
Schlaitdorf ?
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Städtebauliche Missstände
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Zielkonzept
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Maßnahmenkonzept
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Aufwertung und Belebung Ortskern 

γWertvolle und ortsbildprägende Bausubstanz sichern 

γErhalt, Stärkung und Ergänzung der Nutzungsmischung 

insbesondere der Versorgungs- und Dienstleistungsangebote 

γMaßvolle und ortsbildgerechte Nachverdichtung durch Nutzung 

innerörtlicher Flächenpotentiale/ Umnutzung 

γGestaltung und Entsiegelung von Grundstücks- und Hofflächen 

γModernisierung und Sanierung des Wohnbestandes 

γAlleinstellungsmerkmale stärken und ausbauen 

γGestaltung von Straßenräumen, Platz- und Aufenthaltsflächen 

γVerbesserung innerörtlicher (Fußwege -) Verbindungen und 

Steigerung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, Ausbau 

Wegenetz

Sanierungsziele



Welche Rechten und Pflichten gelten 
im Sanierungsgebiet?
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Die Sanierungsdurchführung begann mit der 

förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets 

(§ 142 BauGB) durch den Gemeinderat.

γAnwendung des besonderen Städtebaurechts 

(§ 136 bis § 164 BauGB)

γFörderung von öffentlichen und privaten 

Maßnahmen im Sanierungsgebiet gemäß den 

Städtebauförderungsrichtlinien des Landes Baden-

Württemberg

γDurchführungsfrist bis 30.04.2033

(142 Abs. 3 BauGB)

Sanierungsgebiet ĂOrtskernñ Schlaitdorf  
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Sanierungsgebiet ĂOrtskernñ Schlaitdorf

Sanierungsvermerk ( § 143 Abs. 2 BauGB)

γDer Sanierungsvermerk im Grundbuch hat für 

den/die Eigentümer:in keine unmittelbaren 

Auswirkungen. 

γEr dient als Hinweis an andere Ämter und an 

Notare, dass für bestimmte, das Grundstück 

betreffende Vorhaben und Rechtsvorgänge eine 

sanierungsrechtliche Genehmigung 

zu beantragen ist.
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Rechtsvorschriften im Sanierungsgebiet

Á Allgemeines Vorkaufsrecht 

(§ 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Á Genehmigungspflichtige Vorhaben nach § 144 

Abs. 1 und 2 BauGB, u.a. Errichtung/Änderung 

einer baulichen Anlage, Teilung eines Grundstücks

Á Im umfassenden Sanierungsverfahren:

ü Kaufpreiskontrolle  (§ 153 Abs. 2 BauGB)

ü Evtl. Ausgleichsbeträge (§ 154 BauGB)



Wie profitieren Sie 
als Eigentümer:in  
von der Sanierung?
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Sanierung von Privateigentum
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γErneuerung von Gebäuden

ï Energetische Verbesserungen

ï Verbesserung der Haustechnik

ï Verbesserung der Wohnungen

ï Bautechnische Verbesserungen

γUmnutzung von Gebäuden

γWohnraumerweiterung

γAbbruch von Gebäuden

VOR Baubeginn muss eine schriftliche 

Maßnahmenvereinbarung zwischen 

Eigentümer und Kommune bestehen!

Welche Maßnahmen sind förderfähig?
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γGrundstück liegt im Sanierungsgebiet.

γDer Gebäudeerhalt oder Neuordnung mit 

Neubebauung ist Sanierungsziel.

γDie wesentlichen Mängel und Missstände werden 

beseitigt.

γForm und Material der sichtbaren 

Bauteile entsprechen dem Ortsbild.

γDie Maßnahme ist wirtschaftlich.

γEs muss immer vor  Maßnahmenbeginn eine 

schriftliche  Vereinbarung zwischen Eigentümer 

und Gemeinde geschlossen werden.

γEs besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung.

Voraussetzung für eine evtl. Förderung

Bild: STEG
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γGebäudemodernisierung 30 %

 max. 40.000 Euro

γKulturdenkmal/ortsbildprägende Gebäude 45 %

  max. 40.000 Euro

γEigentümer können Modernisierungskosten 

steuerlich erhöht absetzen (§§ 7 h, 10 f, 11 a EStG)

γMindestinvestition Erneuerung 25.000 Euro 

γAbbrüche bis 100 %

 max. 40.000 Euro

γMindestinvestition Abbruch 25.000 Euro

γFür Neubau gibt es keine Förderung

Fördersätze
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γBaukosten, einschl. Baunebenkosten 120.000 ú

γabzgl. z.B. Möbel, Standardüberschreitung

und sonst. nicht förderfähige Maßnahmen - 5.000 ú

γz.B. BEG-Zuschuss 15.000 ú

γber¿cksichtigungsfªhige Kosten 100.000 ú

γFörderung bei 30 % (Land/Gemeinde)    30.000 ú

γEigenanteil Eigentümer                    75.000 ú

+ ggf. Steuervorteil 

Rechenbeispiel

Bild STEG
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Ordnungsmaßnahme

γAbbruch mit anschließender Neubebauung 100 %

 max. 40.000 Euro

γMindestinvestition Erneuerung 25.000 Euro 

(Bagatellgrenze)

Förderkonditionen für private Eigentümer in Schlaitdorf

Bild STEG
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Förderkonditionen für private Eigentümer in Schlaitdorf  

Bild STEG

ERNEUERUNG

Gesamtkosten 

130.000 ú

30 % Förderung Eigentümer 

25.000 ú

Eigenanteil 130.000 ú

(Abschreibung EStG)

max.  30%

Obergrenze:

 40.000 ú

60 % Land 15.000 ú

40 % Schlaitdorf  10.000 ú 
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1. Erstberatung

2. Modernisierungserhebung (Erhalt oder Abbruch?)

3. Vereinbarung + Förderzusage

4. Umsetzung und ggf. Zwischenbesichtigung 

5. Abnahme der Maßnahme

6. Prüfung des Verwendungsnachweises

Ablauf einer Eigentümerberatung

Bild: STEG
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Steuerliche Vergünstigung für Gebäude im Sanierungsgebiet

Bild: STEG
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γEigenleistungen  = Arbeitsleistungen, die durch den 

Eigentümer selbst oder durch seine direkten 

Angehörigen erbracht werden

γWert der Eigenleistung = 13,90 ú/h (orientiert sich 

am Mindestlohn) mit max. 15 % der sonstigen 

berücksichtigungsfähigen Kosten

γSchriftlicher Nachweis  erforderlich

Eigenleistungen durch Eigentümer

Bild: STEG
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γBeseitigung wesentlicher baulicher Mängel und 

Missstände am Gebäude 

γBeseitigung energetischer und bauphysikalischer 

Mängel

γBeseitigung haustechnischer Mängel 

γBeseitigung gestalterischer Mängel am Gebäude  

γggf. sogenannte Restmodernisierung

Mindestbaustandards

Bild: STEG



Modernisierungserhebung

Modernisierungsbeispiel
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Modernisierungserhebung


